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1. TEILNAHMEBEDINGUNG :  

1. Alle Reiter, die die österr. Staatsbürgerschaft besitzen, Mitglied eines über den LFV 

angeschlossenen Vereines und Inhaber einer Startkarte sind.  

2. Altersgrenzen: am Tag des ersten Bewerbes beim POR 16 Jahre oder älter  

3. Jeder Teilnehmer muss mindestens einen TREC-C Bewerb beendet haben.  

4. Jeder Reiter ist nur mit einem Pferd teilnahmeberechtigt.  

5. Das Pferd muss als Turnierpferd lt. ÖTO § 804 registriert sein.  

6. Jedes Pferd muss mindestens 6 Jahre alt sein und einen gültigen Pferdepass vorweisen.  

 

2. TITELBEWERB : 

1. Der Titelbewerb wird als TREC-A ausgeschrieben. Es gelten die entsprechenden 

Bestimmungen des FITE-Reglements und der ÖTO.  

2. Alle Teilprüfungen haben im Freien stattzufinden.  

3. Die Startreihenfolge wird gelost.  

 

3. ORGANISATION :  

1. Der BFV überträgt alljährlich die Organisation des Titelbewerbes an einen 

Veranstaltungsbewerber.  

2. Bewerbungen müssen bis zum Stichtag des Jahres davor eingegangen sein (lt. ÖTO). Die Ö-

STMS Orientierungsreiten wird nach Möglichkeit an ein Bundesland vergeben, welches noch 

keine Meisterschaft hatte.  

3. Der Bewerb ist an 2 Tagen durchzuführen. Es obliegt dem Veranstalter, in welcher Reihenfolge 

die einzelnen Teilbewerbe ausgetragen werden. Am Tag des Orientierungsrittes darf jedoch 

kein zweiter Einzelbewerb stattfinden.  

4. Bei Meisterschaften des BFV wird die Richtergruppe, auf Vorschlag des Richterreferates und 

des Spartenreferenten, vom Direktorium festgelegt (lt. ÖTO §50/2).  

5. Zum Ausrichten des Bewerbes sind mindestens 12 FITE-Richter einzusetzen. Sind die Aufgaben 

so gestaltet, dass ein Richter zwei, nicht hintereinander liegende Aufgaben einsehen kann, 

kann die Anzahl der Richter entsprechend angeglichen werden, wobei dem Richter eine 

Schreibkraft beizustellen ist.  

 

4. ERMITTLUNG DES ÖSTERR: MEISTERS :  

Als österr. Staatsmeister gilt der Reiter, der aus allen Teilbewerben die höchste Punktezahl (FITE-
Punktewertung) erreicht hat. 

 

5. EHRENPREISE :  

1. Der österr. Staatsmeister erhält eine Meisterschärpe.  

2. Die 3 Erstplatzierten erhalten Meisterschaftsmedaillen.  

3. Ehrenpreise für die Platzierung in Einzelbewerben werden vom Veranstalter gestellt.  

4. KEINE GELDPREISE  


